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Entwurf eines Gesetzes über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung (Parla-
mentsinformationsgesetz - PIG) - Gesetzentwurf der Fraktionen CDU und SPD - LTDrs. 16/657 
Ihr Schreiben vom 07.04.2006, Az. L 215 
 
 
Sehr geehrter Herr Kalinka, sehr geehrte Frau Schönfelder, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
 
die Gelegenheit, zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf Stellung zu nehmen, nehme ich gerne 
wahr. Hierbei beschränke ich mich auf Fragen, die mit den Aufgaben des Unabhängigen Landeszent-
rums für Datenschutz (ULD), also mit dem Datenschutz und mit der Informationsfreiheit, in Zusam-
menhang stehen. 
 
Zielsetzung des Gesetzes ist eine frühzeitige und vollständige Unterrichtung des Landtags durch die 
Landesregierung in wichtigen politischen Angelegenheiten. Von der dabei erfolgenden Informations-
übermittlung dürften regelmäßig keine personenbezogenen Daten tangiert sein. Sollte dies dennoch im 
Einzelfall der Fall sein, so können die Belange des Datenschutzes über § 1 Abs. 2 PIG-E gewahrt wer-
den. Diese Regelung verweist auf Art. 23 Abs. 3 der Landesverfassung. Danach kann die Landesregie-
rung die Information verweigern, „wenn dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften ... 
oder schutzwürdige Interesse einzelner, insbesondere des Datenschutzes entgegenstehen“.  
 
Die Regelungen des Informationsfreiheitsgesetzes Schleswig-Holstein (IFG-SH) bleiben durch das 
geplante PIG unberührt. 
 
In § 10 Abs. 6 PIG-E erklären Landtag und Landesregierung darin Einigkeit, „die Möglichkeiten der 
modernen Informations- und Kommunikationstechnik zu nutzen“. Angesichts der hochsensiblen, regel-
mäßig für Dritte nicht bestimmten Inhalte der Kommunikation ist bei der Nutzung moderner Technik 
der Datensicherheit besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das ULD stellt allen Beteiligten in dieser 
Hinsicht gerne die hier vorhandenen Ressourcen durch Beratung und sonstige Unterstützung bereit. 
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Für weitere Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Dr. Thilo Weichert 
 
 
 


